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Erwägungen

E. 15
März 1995 S 333 Ordnungsantrag Ruesch Ernst (R, SG): Um den Ordnungsantrag
beurteilen zu können, sollten wir vom Sekretär wissen, wie es morgen mit den übrigen
Traktanden steht Was haben wir morgen noch auf der Traktandenliste? Präsident: Es sind
für morgen keine zusätzlichen Traktanden auf der Liste. Angenommen -Adopté Schluss der
Sitzung um 11.30 Uhr La séance est levée à 11 h 30
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